
Datum: 29.02.2024 Direktorium 
Team Leitungsunterstützung 
D-GL12-LU

Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen 

Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen 
Antrag Nr. 20-26 / A 04097 von der SPD / Volt - Fraktion, Fraktion Die Grünen - Rosa Liste 
vom 18.08.2023, eingegangen am 18.08.2023 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11277 

Personal- und Organisationsreferat 
POR-5 Organisation & Transformation 
POR-5/3 SC consult.in.M 

Das Direktorium nimmt zu o. g. Beschlussvorlage wie folgt Stellung: 

Das Direktorium zeichnet die Beschlussvorlage mit. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
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Beschlussabstimmung 
Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen – 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11277 
 

An das Personal- und Organisationsreferat 
per Mail an beschlusswesen.por@muenchen.de, 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die übersandte Beschlussvorlage. Das Kreisverwaltungsreferat setzt bereits 
heute auf eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit mit consult.in.M. In mehreren 
Projekten greift das KVR auf die professionelle Beratung von consult.in.M zurück. 
 
Das KVR bittet um eine enge Abstimmung mit den Referaten zum Thema Gegenfinanzierung 
(siehe Antragsziffer 2 des Beschlusses). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Dr. Hanna Sammüller-Gradl 
 
 
 

Kreisverwaltungsreferat  
Referatsleitung  

KVR-RL  
Telefon: 0   

  

Frau Dr. Sammüller-Gradl  

Aktenzeichen 

Datum: 22.02.2023  
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Datum: 26.02.2024 
Telefon: 0  

 
 

 
 

 Baureferat 
Geschäftsleitung 
Betriebswirtschaft und 
Finanzmanagement 
BAU-RG2 
 

   

Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen 

 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11277 

 

 

 
Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 17.04.2024 (VB) 
Öffentliche Sitzung 
 

 

Stellungnahme des Baureferates 

 

 

 

 

An das Personal – und Organisationsreferat 

 

 

Das Baureferat zeichnet die Beschlussvorlage mit, sofern die nachfolgend beschriebenen 

Änderungen in die Beschlussvorlage eingearbeitet werden: 

 

Das Baureferat hat bereits mit der Vorgängerorganisation von consult.in.M verschiedene 

Organisationsprojekte durchgeführt und dabei stets gute Erfahrungen gesammelt. Der Aufbau 

von zusätzlichen Kapazitäten wird daher seitens des Baureferates grundsätzlich begrüßt, so 

dass weitere Möglichkeiten für innerstädtische Beratungen geschaffen werden können. 

 

Im Beschlussvortrag wird konsequenterweise beschrieben, dass vor Vergabe einer externen 

Organisationsberatungsleistung das POR einzubinden ist. Hier soll geprüft werden, ob diese 

Leistung durch consult.in.M erbracht werden kann. Damit dieser noch zu gestaltende 

Abstimmungsprozess schlank gehalten wird und für die Referate dadurch kein Zeitverlust 

entsteht, sollten seitens des POR im Vorfeld mit allen Referaten diejenigen Fallkonstellationen 

konkret festgelegt werden, in denen consult.in.M die Leistungen aufgrund des inhaltlichen 
Fachbezuges zukünftig erbringen kann. 
 
Die Gegenfinanzierung des Personalaufbaus im POR durch zukünftige Einsparungen in den 

Teilhaushalten auch der anderen Referate ist zwar grundsätzlich konsequent, jedoch 

ausschließlich nur betreffend zur bisherigen und zukünftig geplante Mittelverwendung für 

Beratungsleistungen der Antragsziffer 1. Da hierbei die einzelnen Referatsbudgets betroffen 

sind, ist zudem eine frühzeitige Einbindung der Referate unabdingbar. Wir bitten daher in 

Antragsziffer 2 folgende Änderungen aufzunehmen: 

 

„Dafür wird das Personal- und Organisationsreferat beauftragt, 10 VZÄ in den 

Eckdatenbeschluss 2024 für den Haushalt 2025 einzubringen. Das Personal- und 

Organisationsreferat wird auch beauftragt, im Rahmen der Anmeldung im Einvernehmen mit 

den Referaten eine entsprechende Gegenfinanzierung aus allen Teilhaushalten zu benennen. 

Basis dieser Gegenfinanzierung soll eine Analyse der IST-Plan-Abweichungen sowie der 
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Mittelverwendung für Beratungsleistungen der Antragsziffer 1 in den Teilhaushalten der 

Jahre 2022 und 2023 sein.“ 

 

 

 

gez. 
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Datum: 20.02.2024 

 

 

 

 

 Mobilitätsreferat 
Geschäftsleitung 

MOR-GL 

 

   

Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11277 

Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 17.04.2024 (VB) 

Stellungnahme des Mobilitätsreferates 

 

An das Personal- und Organisationsreferat, POR-5/3 SC consult.in.M 

 

 

Das Mobilitätsreferat stimmt der o.g. Sitzungsvorlage mit den folgenden Anpassungen zu: 

 

Punkt 4.1 – Verteilung zwischen den Referaten 
Mit der Darstellung in der Grafik auf Seite 4 unter Punkt 4.1 Verteilung zwischen den 
Referaten – Gesamtkosten, besteht seitens des Mobilitätsreferats kein Einverständnis.  
 
Bei der Anfrage im Herbst 2023 wurden durch das Mobilitätsreferat alle Beratungs- / 
Moderation- / Gutachterleistungen der zurückliegenden Jahre gemeldet. Eine Einschränkung 
auf externe Beratungsleistungen in Organisationsprojekten wurde nicht vorgenommen. 
Die Summe beläuft sich mit diesen Einschränkungen auf 400 Tsd. Euro. Damit ist in der 
genannten Grafik der in Betrachtung stehende Bezugsrahmen falsch gesetzt. 
 
Die gemeldeten Vergaben in der Grafik unter 4.1 stellen alle Leistungen dar, die unter den 
Begriff Beratung-/ Moderation- / Gutachten fallen. Insbesondere sind hier Drittmittelgeförderte 
Projekte (Tempus), Verkehrstechnische Untersuchungen, Machbarkeitsstudien für 
Mobilitätsthemen, Mobilitätserhebungen und Datenstrategie, Verkehrssicherheitskonzept, 
Unfalldatenanalyse, Prozessbegleitungen und Konzeptentwicklung bei der Umsetzung von 
Mobilitätsthemen enthalten. 
 
Wir bitten daher um Anpassung der Grafik entsprechend dem tatsächlichen Vergabevolumen 
für externe Beratungsleistungen in Organisationsprojekten in Höhe von 400 Tsd. Euro. 
 
Zu II. Antrag des Referenten, Ziffer 2 
Das Mobilitätsreferat lehnt eine Gegenfinanzierung aus dem Teilhaushalt ab. Das 
Mobilitätsreferat wurde bei der Neugründung nicht mit ausreichend Ressourcen ausgestattet. 
Eine entsprechende Finanzierung (Budget) kann daher nicht aus dem Referatsbudget 
erfolgen.  

 
 
 
 
gez. 
 
Georg Dunkel 
Mobilitätsreferent 

 
 

 

 
 

 

11



12



13



 

  

 

Datum: 26.02.2024 

Laura Dornheim 

 

 

 IT-Referat 
Referatsleitung 

RIT-RL 

 

   

Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen 
 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11277 
 
 
 
POR-5/3,  
 
 
 
Sehr geehrte Damen* und Herren*, 
 
das IT-Referat stimmt o. g. Beschlussvorlage zu, bittet jedoch, die Zuordnung für das IT-Refe-
rat zu prüfen, die Beschlussvorlage entsprechend der folgenden Anmerkungen anzupassen 
und die Stellungnahme der Beschlussvorlage beizufügen. 
 
Grundsätzlich begrüßt das IT-Referat eine verstärkte interne Leistungserbringung.  
Allerdings sehen wir noch Inkonsistenzen in der Beschlussvorlage:  
Auf Seite 3 findet sich die Aussage „Ausgenommen wurden alle Beratungsleistungen, die auf-
grund eines inhaltlichen Fachbezuges des Referates nicht durch consult.in.M erbracht werden 
können.“  
Auf Seite 4 scheint es jedoch, dass sämtliche vom IT-Referat gemeldeten Kosten aufgenom-
men wurden.  
Das IT-Referat vertritt die Auffassung, dass zahlreiche der gemeldeten Beratungsleistungen 
einen inhaltlichen Fachbezug haben und deshalb gemäß der auf S. 3 getroffenen Aussage 
nicht von consult.in.M erbracht werden können. Dies wird im Folgenden erläutert: 
 

• Nr. 3, 4, Agiles Projektmanagement in der IT“. Die Beratungen bezogen sich auf ein 
Vorgehen innerhalb von it@M zur Erstellung von IT-Services und hatten die konkrete 
Umsetzung von DevOps zum Gegenstand. DevOps ist eine Sammlung unterschiedli-
cher technischer Methoden und eine Kultur zur Zusammenarbeit zwischen Software-
entwicklung und IT-Betrieb. DevOps ermöglicht durch gemeinsame Prozesse und Soft-
ware-Werkzeuge eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit der Bereiche Soft-
wareentwicklung (Dev) und Systemadministration (Ops). Der Bezugspunkt ist hier Soft-
warequalität und eine Beratung muss selbst Fähigkeiten in der Softwareentwicklung 
mitbringen, um dies effektiv zu tun. 

• Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, IT-Entwicklung Führungskräfte: Gegenstand der Be-
ratungsleistungen waren stets Fragestellungen wie IT-strategische Entwicklungen, In-
novationen und Best Practices in der IT im IT-Referat aufgenommen, adaptiert und um-
gesetzt werden können. Beispiele waren, die Vision der Digitalisierungsstrategie neu 
zu formulieren, die Ziele und Maßnahmen in der IT-Strategie abzustimmen, eine Aus-
richtung des Bereichs it@M-IBS festzulegen und vieles mehr. Auch hier ist aktuelles IT-
fachliches Know-How erforderlich, dessen Einkauf nur durch eine externe Beratung si-
chergestellt werden kann. 

 
 
 

 

 

14



 
 Seite 2 von 2 

  

 

 

 

Das IT-Referat bittet um Prüfung der Antragspunkte. Im Antragspunkt 4 werden nur die Refe-
rate erwähnt, ansonsten immer Referate und Eigenbetriebe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Dr. Laura Dornheim 
IT-Referentin 
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 27.02.2024 
 
Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26/V 11277 für den VPA am 17.04.2024 
 
 
 
An das Personal- und Organisationsreferat, POR-5/3 
 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) nimmt zu dem oben genannten 
Beschlussentwurf wie folgt Stellung: 
 
Das grundsätzliche Angebot des POR-5/3, die Leistungen gemäß Ziffer I.3 des Beschluss-
entwurfs zu erbringen, begrüßen wir. Wir werden es bei einem entsprechenden Bedarf in 
unsere Vergabeentscheidung gerne miteinbeziehen. 
 
Die vorgeschlagene Vorgehensweise der Entscheidungsfindung findet allerdings aufgrund 
unseres Status als Eigenbetrieb und zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb, der der kritischen 
Infrastruktur zuzuordnen ist, nicht unsere Zustimmung. 
 
Gemäß Art. 88 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit der Betriebs-
satzung des AWM liegen die Entscheidungen des laufenden Geschäfts bei der Zweiten 
Werkleitung. Darunter fallen auch die Entscheidungen über die Vergabe von Leistungen wie 
u.a. Beratungen, Moderationen und Organisationsuntersuchungen. Diese Entscheidungen 
unter den Zustimmungsvorbehalt des POR zu stellen, ist aus unserer Sicht somit nicht 
akzeptabel. Die Betreiberverantwortung für den Entsorgungsfachbetrieb und die Verantwor-
tung für den Wirtschaftsplan liegen bei der Werkleitung. Um den speziellen Anforderungen des 
AWM gerecht zu werden, haben wir auch zum Beispiel im Bereich Organisation eigene 
Fachkompetenzen aufgebaut.  
 
Als gebührenfinanzierter Eigenbetrieb haben wir ein großes Augenmerk auf die Grundsätze 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Aufgrund dessen werden externe Beratungsleistungen 
kritisch auf diese Erfordernisse untersucht und auf das Betriebsnotwendige reduziert.  
 

  

 

Werkleitung 
 
 
Telefon: 089 233-31000 
Telefax: 089 233-31010 
leitung.awm@muenchen.de 
Georg-Brauchle-Ring 29 
80992 München 
 
Dienstgebäude: 
Georg-Brauchle-Ring 29 
80992 München 
 

Internet:  www.awm-muenchen.de 
Anfahrt:   U-Bahn: Linie 1 Haltestelle Georg-Brauchle-Ring 
                Bus: Linie 175 Haltestelle Gärtnerstr. 
      

 
Abfallwirtschaftsbetrieb München, Postfach 500140, 80971 München 

 
Personal- und Organisationsreferat 
SC consult.in.M 
POR-5/3 
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Datum: 08.03.2024   
   

   

  Teilhaushalte 
  SKA 2.12 
 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V11277 Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und 
Beratung vorrangig intern durchführen 
Beschlussvorlage für den Verwaltungs- und Personalausschuss am 17.04.2024 
Öffentliche Sitzung 
 

I. An das Personal- und Organisationsreferat 
 
Die Stadtkämmerei erhebt grundsätzlich keine Einwendungen gegen die o.g. 
Beschlussvorlage.  
 
Insgesamt begrüßt die Stadtkämmerei alle Bestrebungen sparsam mit den verfügbaren 
öffentlichen Mitteln umzugehen und damit dem Grundsatz zur Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit (Art. 61 Abs. 2 der GO) zu folgen.  
 
Die Stadt gibt derzeit viele Mittel für externe Beratungskosten aus. Insofern ist der weitere 
Aufbau von internem Know-how sinnvoll, soweit damit dauerhaft ein Mehrfaches an externen 
Beratungskosten eingespart wird. Die Stadtkämmerei weist explizit darauf hin, dass sich 
gem. der o.g. Beschlussvorlage die Ausgaben an externe Unternehmen pro Jahr um 1,802 
Mio. € reduzieren. Demgegenüber entstehen interne Personalkosten i.H.v. 787 Tsd. €. 
Insgesamt weist die Beschlussvorlage daher eine Einsparung i.H.v. 1,015 Mio. € für den 
städtischen Haushalt aus. (siehe Ziffer 5.2). Eine entsprechende Reduzierung der 
Sachkostenbudgets soll daher im Umsetzungsbeschluss explizit ausgewiesen werden. Im 
Hinblick auf den städtischen Haushalt gilt es in diesem Zusammenhang für die zukünftigen 
Jahre eine Ausweitung des Haushaltsvolumens durch die Stellenmehrung zu vermeiden, 
sodass auch langfristig eine Einsparung durch die Nutzung von städtischem Know-how 
gewährleistet wird.  
 
Wie in der Beschlussvorlage dargestellt ist es erforderlich, die VZÄ zum Eckdatenbeschluss 
2024 für den Haushalt 2025 einzubringen, sodass eine Entscheidung auch hinsichtlich der 
Gegenfinanzierung herbeigeführt werden kann. Finanzrelevante Auswirkungen auf die 
Haushaltsplanung ergeben sich somit erst im Anschluss der zukünftigen Beschlussfassung.  
 
Als Fachreferat möchte die Stadtkämmerei in dem Zusammenhang nochmals darauf 
hinweisen, dass bei den gemeldeten Positionen der Stadtkämmerei auch die 
Beratungsleistungen (Organisationsberatung und Veränderungsmanagement) im Rahmen 
neoFin SAP-Lösungen (vorher digital/4finance) enthalten sind.  
 
Hier handelt es sich um ein großes mehrjähriges stadtweites Programm wie es in der Form 
bei der SKA nur sehr selten vorkommt (das letzte Mal bei der Einführung SAP und 
kaufmännische Buchführung Ende der 1990er/Anfang der 2000er). Dies muss aus unserer 
Sicht zwingend bei der Erhebung der Gegenfinanzierung der neuen Stellen POR 
(Antragsziffer 2, Sätze 2 und 3) Berücksichtigung finden. 
 
Insofern sind die Daten nur bedingt aussagekräftig. Dies muss aus unserer Sicht zwingend 
bei der Erhebung der Gegenfinanzierung der neuen Stellen POR (Antragsziffer 2, Sätze 2 
und 3) Berücksichtigung finden. Es handelt sich hier um ein Programmbudget, welches für 
die Jahre 2020 bis 2025 beschlossen wurde, wobei die größeren Volumina in den Jahren 
2021 bis 2023 geplant waren und verbraucht wurden. Von den gemeldeten vergebenen 
Beratungsleistungen waren nur 5,3 % Beratungen außerhalb des Programms im Rahmen 
des Fachreferatsbudgets, da auch jetzt schon so weit wie möglich auf die Leistungen von 
consult.in.M zurückgegriffen wurde. Die eine Vergabe extern erfolgte bewusst, auf Grund der 
Thematik. Die Programmmittel dürfen aus Sicht der Stadtkämmerei nicht für eine Ermittlung 

34



Datum: 08.03.2024   
   

   

  Teilhaushalte 
  SKA 2.12 
 
der Gegenfinanzierung herangezogen werden, da sie für einen ganz konkreten Zweck sowie 
nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Die hier beauftragten Leistungen wurden im Rahmen 
des Programms und der Vergabe für dieses als Gesamtpaket betrachtet, wobei hier 
entsprechende Erfahrungen bei großen HANA-Projekten sowie eine entsprechend große 
Auswahl an Berater*innen mit der Sicherstellung ausreichender Kapazitäten über einen 
langen Zeitraum erforderlich waren. 
 
Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die Beschlussvorlage einzuarbeiten oder als     
Anlage beizufügen.   
 
Das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Direktorium D-HA-II-V1 (Beschlusswesen) und 
das Revisionsamt erhalten einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis. 
 
 
Gezeichnet  

 
 

II. Abdruck von I. an 
Direktorium HA II – V 
Büro des Oberbürgermeisters 
Revisionsamt 
Stadtkämmerei GL 
 
z. K. 
 
 

III. z. A. / WV 
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